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Steuerfreie Einlagen
in den
Erneuerungsfonds

Eine Berichtigung

«Das wohnen» hat in Nr. 2/1981 auf
den Seiten 22/23 einen Beitrag unter dem
Titel «Erneuerungsfonds und Steuerrecht»

wiedergegeben. In den Ausführungen

wird beanstandet, dass nach
einer «nichtssagenden Antwort» der
Rechtsabteilung des kantonalen Steueramtes

Einlagen in den Erneuerungsfonds
nur insoweit steuerfrei zugelassen seien,
als sie lh Prozent der Bruttoanlagekosten

nicht überstiegen. Richtigerweise
sollte man aber von der
«Gebäudeversicherungssumme (Neuwertversicherung)»

ausgehen. Diese Kritik beruht
aber mit Bezug auf die allgemeine Praxis
und die Rechtsgrundlagen auf einem
Irrtum, der richtiggestellt werden sollte:

Die Finanzdirektion hat am 20.
September 1974 eine Weisung zur Einschätzung

von Baugenossenschaften erlassen,
die in Art. 2 die steuerfreien Einlagen in
den Erneuerungsfonds wie folgt regelt:

«Einlagen in den Erneuerungsfonds werden

als Rückstellungen für Grossreparaturen

(Erneuerungen) behandelt und so
lange steuerfrei gelassen, als

a)die jährliche Gesamteinlage
einschliesslich der gutgeschriebenen Zinsen

den Betrag von xk Prozent des

Versicherungswertes (Zeitbauwert)
der Gebäude per Ende des betreffenden

Geschäftsjahres nicht übersteigt,
und

Erneuerungsfonds 10

Versicherungswertes
der Gebäude nicht

b)der gesamte
Prozent des

(Zeitbauwert)
übersteigt.»

Nach dieser klaren Rechtsgrundlage
ist also, wie in der Zuschrift an «das wohnen»

gewünscht wurde, der
Versicherungswert (Zeitbauwert) bereits der
massgebende Faktor für die Bemessung

der steuerfreien Einlagen in den
Erneuerungsfonds. Der Versicherungswert
kann - dies vor allem bei älteren
Liegenschaften - das Mehrfache des Brutto-
anlagewertes ausmachen. Dementsprechend

erhöhen sich die steuerfreien
Einlagen in den Erneuerungsfonds. Durch
die Zuhilfenahme des Versicherungswertes

als. Grundlage zur Berechnung
dieser Einlagen wird der Bauteuerung
Rechnung getragen.

Es scheint uns wichtig, eine Berichtigung

in geeigneter Form und ohne jeden
Angriff gegen den Verfasser, der
möglicherweise das Opfer einer falschen
Auskunft geworden ist, zu veröffentlichen.

Wir möchten damit verhindern,
dass Baugenossenschaften wegen
ungerechtfertigter Befürchtungen über
steuerliche Nachteile nicht die zulässigen

Beträge in den Erneuerungsfonds
einlegen.

/. Schwegler,
Finanzamt der Stadt Zürich,
Büro für Wohnbauförderung
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Es gibt sie als:

• Warmluftheizung in frei¬
stehender oder Einbau-
Ausführung.

• Brenner zu
Zentralheizungskesseln mit
kleiner Leistung 8000-
20000 kcal/h

• Brennereinsatz zu
konventionellen Kachelöfen

• Brenner zu Warmluftoder

Zentralheizungs-
Cheminees

• Spitzenbedarfsdeckung
für Alternativ-Heiz-
systeme

Mit SIBIR vollautomatischen
Schalenbrennern die Heizung richtig dimensionieren

und somit wirtschaftlich heizen.

Rufen Sie uns an, Telefon 01-7307070 oder senden
Sie den Abschnitt an: SIBIR Kühlapparate GmbH,
Postfach, 8952 Schlieren.
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Bauheizung

Trockner und
Entfeuchter von Roth-
Kippe arbeiten ener-
gie- und
kostensparend. Bauheizungen

sind zuverlässig
und leistungsstark.
Verlangen Sie mehr
Information bei:

Roth-Kippe AG 8055 Zürich
Gutstrasse 12, Tel.01 6611 55
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